
  05.02.2024 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2023/06/0024 

Rechtssatz 

Für die Qualifikation der gegenständlichen Amtshandlung als Maßnahme ist von wesentlicher Bedeutung, 
ob durch sie ein Eingriff in die Rechtssphäre des Revisionswerbers dadurch bewirkt wurde, dass die 
Beamten ohne seine Zustimmung sein Grundstück betraten, dortige Erhebungen pflogen und ob ihr 
Verhalten in objektiver Hinsicht darauf abzielte, eine diesbezügliche Duldungspflicht des 
Revisionswerbers zu bewirken (vgl. VwGH 22.2.2007, 2006/11/0154, mwN). Das VwG stellte fest, dass 
die Liegenschaft des Revisionswerbers über eine frei zugängliche Zufahrt und eine grasbewachsene 
Böschung betreten worden sei. Die Organe der Baubehörde hätten ein etwa kniehohes Holzgatter mit 
einem einfachen Sperrriegel geöffnet, das den Zugang zur Solaranlage gesichert habe. In seiner 
rechtlichen Beurteilung stellte das VwG überdies fest, dass die Solaranlage durch die Organe der Behörde 
vermessen worden sei und dass der Lokalaugenschein auch bei Anwesenheit des Revisionswerbers im 
Fall einer Weigerung zwangsweise stattgefunden hätte. Es kann aufgrund dieser Feststellungen 
keineswegs eine Verhaltensweise der Behörde gesehen werden, "die im ländlichen Raum zur 
Feststellung, ob sich jemand dort aufhält, durchaus üblich" ist. Sie hatte ganz offensichtlich einen über 
eine solche Feststellung hinausgehenden, anderen Zweck (vgl. zum Betreten eines Grundstücks über ein 
Loch im Zaun, Anfertigung von Lichtbildern und Durchführung von Erhebungen VwGH 28.1.2016, Ra 
2014/07/0069, mwN). Angesichts dieser Umstände ist die gegenständliche Amtshandlung als Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt zu qualifizieren. Ausgehend davon 
hatte das VwG die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Maßnahme zu prüfen (vgl. dazu VwGH 5.12.2017, 
Ra 2017/01/0373, Rn. 54 ff.). 
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